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Vorwort zur zehnten Auflage.

$te Bestimmungen über die Neuordnung des höheren Mädchen-
schulwesens schreiben für die erste Klasse die „ausführliche Behandlung
ausgewählter Abschnitte aus der Weltgeschichte, die Anleitung zur
Lektüre von Quellen und von neueren wissenschaftlich bedeutenden

Darstellungen" vor. Den hier bezeichneten Zwecken wollen mein „Ge-
schichtliches Lesebuch" und das „Quellenbuch zur Geschichte des 19. Jahr-
Hunderts" dienen, die so ausgearbeitet sind, daß sie in innerer Be-
ziehung zueinander stehen.

Eine sich an das Lehrbuch organisch anschließende „Bürgerkunde"
hoffe ich in einiger Zeit vorlegen zu können.

Frankfurt a.M., im Dezember 1913.

Neubauer.


